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§ 1 Grundsatz 

 

 

 

 
 

§ 2 Beitragspflicht 
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1 Alle Produzenten, Inverkehrbringer, sowie Lohnproduzenten und Handelsmarken, die Teil mindes-
tens eines Verwenderkreises entsprechend der Verwendungsbestimmungen sind 
2 Grundlage für die Einstufung ist die Summe der Füllungen in MMP-Poolgebinden aus allen Verwen-
derkreisen des Mitglieds (siehe Verwendungsbestimmungen). Liegen keine Vorjahresmengen vor, er-
folgt die Einstufung anhand der durch das Mitglied geschätzten Gesamtmengen für das Jahr des Bei-
tritts. Für das Folgejahr werden, Hochrechnungen aus den erhobenen Daten des Poolmanagements 
der ersten Quartale der Mitgliedschaft zugrunde gelegt, sofern weiterhin keine Gesamtjahresmengen 
zur Verfügung stehen. 
3 Die Mitgliedschaft auf Probe ist entsprechend § 3 Abs. 3 lit. (a) der Satzung auf 12 Monate begrenzt. 
Im Fall einer Verlängerung der Mitgliedschaft auf Probe werden Mitgliedsbeiträge entsprechend der 
Beitragsklasse 10 erhoben. 
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4 Eine Mitgliedschaft auf Probe mit Füllungszahlen über 100.000 Stück per annum ist nur mit Ausnah-
megenehmigung des Vorstandes möglich. 
5 Für Fördermitglieder werden die Jahresbeiträge individuell vereinbart. Ein Beitragssatz von ca. 1 

 des Antragsstellers wird vereinsseitig empfohlen.  
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(4) 

 
 

a. 

 
 

b. 
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